
resist-Rechtsinfo zu Strafverfahren wegen Nötigung / 24.7.03 
 
Wegen der Aktionen am Südtor haben inzwischen etliche von uns Strafbefehle erhalten. 
Einige fragten nach, ob wir kein Info zur Nötigungsfrage haben. Wir waren in unserem 
allerersten Info darauf eingegangen. Da dieses jedoch schon ziemlich verschüttet ist, folgt 
nachstehend erst noch mal ein Auszug aus diesem Info. Anschließend dann noch einige 
aktuelle Erläuterungen. 
 
Aktionen Zivilen Ungehorsams haben zum Prinzip, dass einfaches geltendes Recht - wenn es 
als Unrecht erkannt wird oder wenn höherrangige Rechtsgüter entgegenstehen - nicht 
hingenommen wird. Direkter Ziviler Ungehorsam missachtet direkt 
ungerechte/menschenrechtswidrige Gesetze (z.B. Widerstand gegen Rassengesetze in den 
USA unter Martin Luther King). Indirekter Ziviler Ungehorsam prangert ein Unrecht an, 
indem geringfügige Gesetzesverletzungen in Kauf genommen werden, um das bestehende 
Unrecht deutlich anzuprangern oder symbolisch zu überwinden und die Richtung der 
politisch notwendigen Überwindung anzuzeigen.  
 
Sitzblockaden, wie sie in der Friedensbewegung vor allem in der Zeit der Stationierung der 
atomaren Mittelstreckenraketen Pershing II und Cruise Missiles (Mutlangen, Hasselbach, ...) 
praktiziert wurden, sind den meisten wohl noch erinnerlich. Ebenfalls wird in der Anti-
Atom-Bewegung auf Blockadeaktionen z.B. gegen Castortransporte gesetzt (Gorleben ... ist 
überall). 
 
Eine Sitzblockade ist zunächst einmal vom Versammlungsrecht (Art. 8 GG in Verbindung mit 
Art. 5 GG - Meinungsfreiheit) gedeckt. Sollte die Versammlung im Vorhinein oder während 
ihres Stattfindens verboten werden, begeht man bei einer (weiteren) Teilnahme an der 
Sitzblockade eine Ordnungswidrigkeit (Nichtentfernen von einer verbotenen Versammlung). 
In diesen Fällen kann die Polizei die Anwendung unmittelbaren Zwangs zur Beendigung der 
Versammlung androhen. Rechtsfolgen bei Nichtbeachtung polizeilicher Anordnungen sowie 
die möglicherweise zum Einsatz kommenden Zwangsmittel müssen von der Polizei genannt 
werden (ist jedoch nicht immer der Fall). Zwangsmittel reichen vom höflichen Wegtragen 
über bösartig-brutales Wegtreten, den Gebrauch von Polizei-Schilden als Druckmittel, den 
Einsatz von Schlagstöcken, bis hin zum Einsatz von Wasserwerfern (mit verschiedenen 
Druckschärfen, schlimmstenfalls unter Zugabe von Tränengas), Hunden, Pferden.  
 
Sitzblockaden wurden bis 1995 meist generell als Straftat (Nötigung gemäß § 240 
Strafgesetzbuch/StGB) geahndet und dann in der Regel mit rund 20-30 Tagessätzen (bei 
Nicht-Vorbestraften; sonst etwas höher) bestraft. Der Tagessatz richtet sich nach dem 
Einkommen, also Nettoverdienst : 30 Tage x Tagessätze = Höhe der Geldstrafe. Hinzu 
kommen geringe Gerichtsgebühren. Wer einen Anwalt/eine Anwältin bemüht, muß sich 
vorher bei dem/derselben über die Zusatzkosten informieren. In der Regel kann man sich bei 
solchen politischen Verfahren aber selbst verteidigen. Unterstützung für gegebenenfalls 
eingeleitete Gerichtsverfahren wird auf jeden Fall vom Trägerkreis der Aktionen 
gewährleistet und koordiniert. 
 
1995 wurde vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschieden, dass Sitzblockaden nicht 
als Straftat nach § 240 StGB gewertet werden können (siehe unten, Az. 1 BvR 718/89; 
gesamtes Urteil auf http://www.oefre.unibe.ch/law/dfr/bv092001.html einzusehen).  In 
den früheren Verurteilungen sei der Gewaltbegriff des Nötigungsparagraphen, der eine 



Kraftentfaltung voraussetze, ausufernd “vergeistigt” worden. Reine physische Anwesenheit, 
also das Sitzen vor einem Kasernentor, sei noch keine Gewalt, so die Richter seinerzeit. Viele 
Verfahren wurden damals wiederaufgenommen und die Strafkosten zurückerstattet. Doch 
hat sich inzwischen die Rechtsprechung wieder teilweise gedreht. Der Bundesgerichtshof 
hatte auch noch im Jahr 1995 entschieden, dass - wenn es bei einer Blockade zum Rückstau 
von KFZ komme - es sich doch um Nötigungen handeln könne. Die Fahrer in dem Stau 
würden dann ja nicht geistig von den Sitzenden, sondern von den vor ihnen stehenden 
Autos - also physisch - genötigt (sog. Zweite-Reihe-Rechtsprechung). Außerdem wurde 
durch einen neuen Beschluss des BVerfG vom 24.10.2001 (siehe unten oder auf 
http://www.bverfg.de) die Materialisierung der Gewalt erneut sehr niedrig angesetzt. 
Bereits das Anketten von DemonstrantInnen untereinander wurde als physische Gewalt 
gewertet - trotz des abweichenden Votums zweier Richter, die darin keine Gewalt erkennen 
konnten. 
 
Grundsätzlich sollten alle, die in irgendeiner Weise nach einer Aktion Zivilen Ungehorsams 
mit Geldbußen wegen Ordnungswidrigkeit oder mit Strafbefehlen wegen Nötigung überzogen 
werden, Widerspruch gegen jede dieser Maßnahmen einlegen. Wir halten unsere Aktionen 
aus verschiedenen Gründen für gerechtfertigt, auch wenn sie auf den ersten Blick juristisch 
nicht den Gesetzen zu entsprechen scheinen. Juristen nennen das “prima-facie-
Ungehorsam”, der trotz eines “Gesetzesbruchs auf den ersten Blick hin” juristisch 
rechtfertigbar ist, sofern die Gesamtsystematik von Recht, Völkerrecht, Menschenrechten 
und Strafrecht beachtet würde. Unsere Rechtfertigungen richten sich nach den Grundsätzen 
und Prinzipien Zivilen Ungehorsams, wie sie u.a. von Henry David Thoreau (sehr 
empfehlenswert: Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat), Gandhi und Martin 
Luther King geprägt wurden: Das Gewissen steht immer über den einfachen Gesetzen eines 
Staates.  
 
 
Die Verfahren im Falle eines Strafbefehles wegen Nötigung verlaufen nach der 
Strafprozessordnung. Wie beim OWi-Verfahren ist innerhalb zweier Wochen nach Eingang des 
Strafbefehls Einspruch beim Amtsgericht einzulegen. Der Einspruch muss innerhalb dieser 
Frist beim AG eingetroffen sein! Hier ist eine ausführliche Einspruchsbegründung nicht 
nötig, da eine Einstellung dadurch nicht mehr bewirkt werden kann. 
Es kommt nun also in jedem Fall (anders als bei Owis) zu einem Verfahren vor dem 
Amtsgericht. Hier muss unsere Verteidigung nun auf mehreren Ebenen erfolgen. 

1. Der Nötigungsvorwurf im strafrechtlichen Sinn muss zurückgewiesen werden. Wir 
haben unser Versammlungsrecht wahrgenommen, gegen Versammlungsauflagen 
verstoßen, aber niemanden mit Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel 
zu irgendetwas genötigt. Originell ist übrigens, dass sich die Staatsanwaltschaft 
nicht mal zwischen den beiden Alternativen (Gewalt/Drohung) entschieden hat. Das 
ist m.E. ziemlich peinlich für die Staatsanwaltschaft. Normal dürfte sie nur einen der 
beiden im Gesetz alternativ aufgezählten Vorwürfe zur Geltung bringen. Mit den 
Argumenten aus dem Verfassungsgerichtsurteil von 1995 müssen wir gegen die 
Anwendung des vergeistigten Gewaltbegriffs kämpfen. Die wesentlichen Passagen 
dieses Urteils werden wir in Kürze noch nachreichen. Zum Gewaltbegriff gehören 
nach allgemeiner Auffassung die Entfaltung physischer Kraft, die Einwirkung auf den 
Körper eines anderen und die Zwangswirkung. Die reine Zwangswirkung allein reicht 
nicht aus, um die Tatbestandsmerkmale des § 240 zu erfüllen. Unsere Aktion war 
also gewaltfrei. Deshalb ist der tatsächliche Vorwurf der Nötigung gemäß § 240 StGB 



falsch. 
Der Nötigungsvorwurf trifft auch deshalb nicht, weil der § 240 zu den Straftaten 
gegen die persönliche Freiheit gerechnet wird. Das zu schützende Rechtsgut ist also 
die persönliche Willens- und Entscheidungsfreiheit des einzelnen. Gegen dieses 
Rechtsgut war unsere Aktion aber nicht gerichtet. Die angekündigte Sitzblockade 
sollte die Kriegsmaschinerie symbolisch aufhalten. Einzelne, die das Tor passieren 
wollten, wussten vorher von dieser Aktion und mussten nicht mehr Behinderungen 
in Kauf nehmen, als im Rahmen von Demonstrationen üblich. Außerdem bestand die 
Möglichkeit, andere Flughafeneingänge zu benutzen, da die Blockade nicht komplett 
war; z.B. stand der Haupteingang des Flughafens zur Verfügung. Über das 
Flughafengelände ist auch der militärische Teil des Geländes erreichbar.  

2. Selbst wenn Nötigung unterstellt wird, muss nach §240 StGB eine Verwerflichkeit des 
Handelns vorliegen. Hier ist nun unsere moralisch-ethische und völkerrechtliche 
Argumentation gegen den Krieg vorzutragen. Die (Fern-)Ziele unserer Aktion müssen 
in die gerichtliche Auseinandersetzung einbezogen werden. Dieser Teil müsste im 
Plädoyer den größten Schwerpunkt einnehmen.  

 
Martin Singe 
 
 
Anhang: die wichtigsten erwähnten §§ und Gerichtsentscheidungen im Wortlaut: 
 
Grundgesetz: 
Artikel 8: (1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich 
und ohne Waffen zu versammeln. 
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes beschränkt werden. 
 
Artikel 26: (1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das 
friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines 
Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. 
 
Artikel 103 
(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.  
(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor 
die Tat begangen wurde.  
(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals 
bestraft werden 
 
Strafgesetzbuch: 
§ 240 
1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem 
empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels 
zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.  
(3) Der Versuch ist strafbar.  
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter  



  1. eine andere Person zu einer sexuellen Handlung nötigt, 

  2. eine Schwangere zum Schwangerschaftsabbruch nötigt oder 

  3. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger mißbraucht. 

 
 
 
§ 34. Rechtfertigender Notstand. (1) Wer in einer gegenwärtigen, anders nicht abwendbaren 
Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, 
um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn 
bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und 
des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte 
wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die 
Gefahr abzuwenden. 
(Eine parallele Formulierung enthält das Ordnungswidrigkeitengesetz in § 16.) 
 
Versammlungsgesetz:  
§ 29 (1) Ordnungswidrig handelt, wer 
1. an einer Versammlung oder einem Aufzug teilnimmt, deren Durchführung durch 
vollziehbares Verbot untersagt ist,  
2. sich trotz Auflösung einer öffentlichen Versammlung oder eines Aufzuges durch die 
zuständige Behörde nicht unverzüglich entfernt, 
... 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 5 mit einer Geldbuße 
bis tausend Deutsche Mark ... geahndet werden. 
 
 

BVerfGE 92, 1 - Sitzblockaden II 
 

Die erweiternde Auslegung des Gewaltbegriffs in § 240 Abs. 1 StGB im 
Zusammenhang mit Sitzdemonstrationen verstößt gegen Art. 103 Abs. 2 GG. 

 
Der Beschluß des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 9. Mai 1989 - 4 Ss 119/89 -, das Urteil 
des Landgerichts Tübingen vom 19. Oktober 1988 - 1 (2) Ns 27, 28, 29 und 30/85 - und 
das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 23. Juni 1988 - 4 Ss 361/87 - verletzen 
Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes. Sie werden aufgehoben. Die Sache wird an das 
Oberlandesgericht zurückverwiesen.  

  

Damit wird der Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 5. Mai 1988 - 1 StR 5/88 - 
gegenstandslos.  

  

Die Bundesrepublik Deutschland und das Land Baden-Württemberg haben den 
Beschwerdeführern ihre notwendigen Auslagen je zur Hälfte zu erstatten.  

 
Gründe: 

Die Beschwerdeführer sind wegen gemeinschaftlicher Nötigung, begangen durch 
Sitzdemonstrationen vor einer militärischen Einrichtung, verurteilt worden. Sie rügen die 
Verletzung von Art. 103 Abs. 2 GG, die Beschwerdeführer zu 3) und 4) zusätzlich die 
Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren aus Art. 20 Abs. 3 GG. 



Der Verurteilung liegt eine Blockadeaktion vor dem Sondermunitionslager der 
Bundeswehr in Großengstingen zugrunde, in dem atomare Kurzstreckenraketen des Typs 
Lance gelagert waren. Mit der Aktion sollte gegen die Stationierung der Raketen 
protestiert werden. Zugleich richtete sie sich gegen die beim Amtsgericht Münsingen 
laufenden Strafverfahren wegen anderer Blockadeaktionen. 
............ 
Argumentation der Betroffenen: 
 

Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügen die Beschwerdeführer einen Verstoß 
gegen Art. 103 Abs. 2 und Art. 20 Abs. 3 GG durch die angegriffenen 
Entscheidungen.  

 

Die Verurteilung wegen Nötigung des Beifahrers stelle eine abermalige Ausweitung 
des Gewaltbegriffs in § 240 Abs. 1 StGB dar und verstoße gegen das 
Analogieverbot aus Art. 103 Abs. 2 GG. Auch die vier das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 11. November 1986 tragenden Richter seien zu der 
Feststellung gekommen, daß die Gewaltanwendung in der Form eines psychisch 
determinierten Prozesses die Grenze des noch mit dem Analogieverbot Vereinbaren 
darstelle. Dabei sei davon ausgegangen worden, daß der psychisch determinierte 
Prozeß als solcher strafrichterlich festgestellt werden müsse. Die Grenzen der 
schon extrem weiten Auslegung des Gewaltbegriffs würden aber gesprengt, wenn 
auch das Stehen am Straßenrand eine mittäterschaftlich begangene 
Gewaltanwendung begründe und wenn die Vermittlung nötigender Gewalt über 
eine Mittelsperson als selbständiges Nötigungsopfer erfolge, die als Beifahrer gar 
nicht die Entscheidung treffen könne, Menschen zu überfahren oder nicht. Die 
Mittelsperson habe sich deshalb nicht in der Situation des Nötigungsopfers 
befinden können, da der Fahrer ohnehin angehalten hätte. Ein innerer psychischer 
Zwang habe beim Beifahrer nicht bestehen können, da es überhaupt nicht in 
seiner Macht gestanden habe, den Befehl zum Weiterfahren zu geben.  

 

Nach Auffassung der Beschwerdeführer zu 3) und 4) verletzen die angegriffenen 
Entscheidungen auch das Rechtsstaatsprinzip und das Recht auf ein faires 
Verfahren, weil der Fahrer nicht festgestellt worden sei. Es seien durchaus Fälle 
denkbar, in denen ein Sitzen auf der Straße nicht als Gewalt im Sinne des § 240 
StGB gewertet werden müsse, weil der Fahrer freiwillig oder aus anderen Motiven 
angehalten habe, so daß die Zwangswirkung entfalle. Ginge man nicht von dieser 
Möglichkeit aus, sei eine Beweisaufnahme über die Zwangswirkung beim Opfer 
unsinnig und unzulässig, da es andernfalls genügen würde zu beweisen, daß 
Demonstranten auf einer Straße gesessen haben und daß ein Fahrzeug vor ihnen 
angehalten hat. Die angegriffenen Entscheidungen ließen schon das bloße 
Verursachen des Anhaltens ausreichen. Damit sei aber das Tatbestandsmerkmal 
"Gewalt" in § 240 Abs. 1 StGB in seiner Auslegung durch den Bundesgerichtshof 
(BGHSt 23, 46) nicht erfüllt. Da der Fahrer nicht festgestellt worden sei, habe nach 
dem Grundsatz "in dubio pro reo" ein Freispruch erfolgen müssen.  
........................ 

 
 



Urteil und Begründung des BverfG: 
 

Die Verfassungsbeschwerden sind begründet.  41 

 

I.    

 

Die angegriffenen Entscheidungen des Landgerichts und des Oberlandesgerichts 
verstoßen gegen Art. 103 Abs. 2 GG.  

42 

 

1. Die Bedeutung von Art. 103 Abs. 2 GG hat das Bundesverfassungsgericht 
bereits in mehreren Verfahren dargelegt (vgl. zuletzt BVerfGE 71, 108 [114 ff.]; 
73, 206 [234 ff.]).  

43 

 

Danach enthält diese Regelung nicht nur ein Rückwirkungsverbot für 
Strafvorschriften. Sie verpflichtet den Gesetzgeber vielmehr auch, die 
Voraussetzungen der Strafbarkeit so konkret zu umschreiben, daß 
Anwendungsbereich und Tragweite der Straftatbestände sich aus dem Wortlaut 
ergeben oder jedenfalls durch Auslegung ermitteln lassen. Diese Verpflichtung 
dient einem doppelten Zweck. Sie soll einerseits sicherstellen, daß die 
Normadressaten vorhersehen können, welches Verhalten verboten und mit 
Strafe bedroht ist. Sie soll andererseits gewährleisten, daß die Entscheidung 
über strafwürdiges Verhalten im voraus vom Gesetzgeber und nicht erst 
nachträglich von der vollziehenden oder der rechtsprechenden Gewalt gefällt 
wird. Insoweit enthält Art. 103 Abs. 2 GG einen strengen Gesetzesvorbehalt, der 
die Strafgerichte auf die Rechtsanwendung beschränkt.  
............ 

44 

 
 

a) Den angegriffenen Entscheidungen liegt das Verständnis des Gewaltbegriffs 
zugrunde, das sich in der höchstrichterlichen Rechtsprechung im Lauf der Zeit 
entwickelt hat. Diese Entwicklung ist durch die abnehmende Bedeutung der 
Entfaltung körperlicher Kraft auf seiten des Täters und die wachsende 
Bedeutung der bei dem Opfer eintretenden Zwangswirkung gekennzeichnet 
(vgl. Blei, JA 1970, S. 19, 77, 141; Schäfer, LK, a.a.O., Rdnr. 7). Anfangs war 
unter Gewalt allein eine physische Einwirkung des Täters auf das Opfer, die bei 
diesem als körperlicher Zwang wirkte, verstanden worden, während es sich bei 
der Drohung um psychische Einwirkungen handelte, die vom Opfer als 
seelischer Zwang empfunden wurden. Zwar hat die Rechtsprechung bis heute 
daran festgehalten, daß Gewalt im Sinn des Nötigungstatbestands nur beim 
Einsatz körperlicher Kraft vorliegt. Doch ist das Maß der aufgewandten Kraft, 
die für nötig gehalten wird, damit von Gewalt gesprochen werden kann, stetig 
verringert und das Erfordernis einer körperlichen Zwangswirkung beim 
Nötigungsopfer gänzlich aufgegeben worden.  

53 

 



Den heutigen Stand der Rechtsprechung markiert das Laepple- Urteil des 
Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1969 (BGHSt 23, 46 [54]). Danach setzt 
Gewalt im Sinn von § 240 Abs. 1 StGB nicht den "unmittelbaren Einsatz 
körperlicher Kräfte" voraus. Es genügt vielmehr, daß der Täter "nur mit 
geringem körperlichen Kraftaufwand einen psychisch determinierten Prozeß" 
beim Opfer in Lauf setzt. Für die Strafbarkeit kommt es dabei entscheidend auf 
das "Gewicht der ... psychischen Einwirkung" an. Diese Interpretation, die 
gewöhnlich als "Vergeistigung" oder "Entmaterialisierung" des Gewaltbegriffs 
bezeichnet wird, findet ihren Grund in dem Bestreben, die Willensfreiheit in 
wirksamer Weise auch gegenüber solchen strafwürdigen Einwirkungen zu 
schützen, die zwar sublimer, aber ähnlich wirksam wie körperlicher 
Kraftaufwand sind (vgl. BGHSt 1, 145 [147]; 8, 102 [103]; BVerfGE 73, 206 
[242]).  

54 

.............. 

b) Bei einer erneuten Überprüfung ist das Bundesverfassungsgericht mit fünf zu 
drei Stimmen zu der Auffassung gelangt, daß die den angegriffenen 
Entscheidungen zugrundeliegende Auslegung des Gewaltbegriffs mit Art. 103 
Abs. 2 GG unvereinbar ist.  

56 

............. 
 
 

Da die Ausübung von Zwang auf den Willen Dritter bereits im Begriff der 
Nötigung enthalten ist und die Benennung bestimmter Nötigungsmittel in § 
240 Abs. 2 StGB die Funktion hat, innerhalb der Gesamtheit denkbarer 
Nötigungen die strafwürdigen einzugrenzen, kann die Gewalt nicht mit dem 
Zwang zusammenfallen, sondern muß über diesen hinausgehen. Deswegen 
verband sich mit dem Mittel der Gewalt im Unterschied zur Drohung von Anfang 
an die Vorstellung einer körperlichen Kraftentfaltung auf seiten des Täters. 
Zwangseinwirkungen, die nicht auf dem Einsatz körperlicher Kraft, sondern auf 
geistig- seelischem Einfluß beruhen, erfüllen unter Umständen die 
Tatbestandsalternative der Drohung, nicht jedoch die der Gewaltanwendung. An 
der Körperlichkeit als Gewaltmerkmal hat die Rechtsprechung seitdem zwar 
festgehalten, auf die Kraftentfaltung jedoch so weitgehend verzichtet, daß 
nunmehr bereits die körperliche Anwesenheit an einer Stelle, die ein anderer 
einnehmen oder passieren möchte, zur Erfüllung des Tatbestandsmerkmals der 
Gewalt genügt, falls der andere durch die Anwesenheit des Täters psychisch 
gehemmt wird, seinen Willen durchzusetzen.  

59 

 

Das Tatbestandsmerkmal der Gewalt wird dadurch in einer Weise entgrenzt, dass 
es die ihm vom Gesetzgeber zugedachte Funktion, unter den notwendigen, 
unvermeidlichen oder alltäglichen Zwangseinwirkungen auf die Willensfreiheit 
Dritter die strafwürdigen zu bestimmen, weitgehend verliert. Es bezieht 
zwangsläufig zahlreiche als sozialadäquat betrachtete Verhaltensweisen in den 
Tatbestand ein, deren Strafbarkeit erst durch das Korrektiv der 
Verwerflichkeitsklausel in § 240 Abs. 2 StGB ausgeschlossen wird. Der 
Bundesgerichtshof hat sich deshalb veranlaßt gesehen der Ausweitung des

60 



Gewaltbegriffs dadurch zu begegnen, daß er auf das "Gewicht" der psychischen 
Einwirkung abgestellt hat. Damit wird die Eingrenzungsfunktion aber einem 
Begriff aufgebürdet, der noch weit unschärfer ist als der der Gewalt. An einer 
befriedigenden Klärung, wann eine psychische Einwirkung gewichtig ist, fehlt 
es daher auch. Der Verweis auf das Korrektiv der Verwerflichkeit ist deswegen 
nicht geeignet, die rechtsstaatlichen Bedenken zu zerstreuen, denen die 
Ausweitung des Gewaltbegriffs durch die Rechtsprechung begegnet.  

 

Die Auslegung des Gewaltbegriffs in der höchstrichterlichen Rechtsprechung hat 
folglich gerade jene Wirkungen, die zu verhüten Art. 103 Abs. 2 GG bestimmt 
ist. Es läßt sich nicht mehr mit ausreichender Sicherheit vorhersehen, welches 
körperliche Verhalten, das andere psychisch an der Durchsetzung ihres Willens 
hindert, verboten sein soll und welches nicht. In demjenigen Bereich, in dem 
die Gewalt lediglich in körperlicher Anwesenheit besteht und die 
Zwangswirkung auf den Genötigten nur psychischer Natur ist, wird die 
Strafbarkeit nicht mehr vor der Tat generell und abstrakt vom Gesetzgeber, 
sondern nach der Tat im konkreten Fall vom Richter aufgrund seiner 
Überzeugung von der Strafwürdigkeit eines Tuns bestimmt. Das eröffnet 
beträchtliche Spielräume bei der Strafverfolgung von Nötigungen. Die 
unterschiedliche Behandlung von Blockadeaktionen aus Protest gegen die 
atomare Nachrüstung einerseits und solchen zum Protest gegen 
Werksstillegungen, Gebührenerhöhungen, Subventionskürzungen oder 
Verkehrsplanungen andererseits belegt dies. Darauf hat auch der 4. Strafsenat 
des Bundesgerichtshofs in seiner Stellungnahme aufmerksam gemacht.  

61 

..................... 
 

Schließlich läßt sich die Ausweitung des Gewaltbegriffs auch nicht damit 
rechtfertigen, daß andernfalls unerwünschte Strafbarkeitslücken aufträten. 
Selbst wenn es zutreffen sollte, daß das mit der weiten Auslegung der Norm 
erfaßte Verhalten ähnlich strafwürdig ist wie das ihr unzweifelhaft 
unterfallende, bleibt es Sache des Gesetzgebers, die Strafbarkeitslücke zu 
schließen (vgl. BVerfGE 71, 108 [116] m.w.N.).  
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Die nunmehr notwendige Eingrenzung des Gewaltbegriffs in § 240 Abs. 1 StGB 
obliegt zuvörderst den Strafgerichten, nicht dem Bundesverfassungsgericht. Die 
Rechtswidrigkeit von Sitzdemonstrationen nach anderen Vorschriften bleibt von 
dieser Entscheidung unberührt.  
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.............. 
 

Henschel, Seidl, Grimm, Söllner, Kühling, Seibert, Jaeger, Haas  

 
Das war das berühmte Urteil des BverfG zu Sitzblockaden. 
Beachtet jedoch auch die abweichende Meinung zweier RichterInnen: 
............. 

b) Durch eine Sitzblockade auf der Fahrbahn wird der Weiterfahrt 74 



herannahender Fahrzeuge ein körperliches Hindernis entgegengestellt. Das 
Blockieren des Wegs mit dem Ziel, die Fahrzeuginsassen von der Weiterfahrt 
abzuhalten, ist danach eine Form der körperlichen, nicht der lediglich 
psychischen Einwirkung auf die Willensentschließung und -betätigung der 
Fahrzeuginsassen. Davon geht auch der Bundesgerichtshof in der sogenannten 
Laepple-Entscheidung (BGHSt 23, 46 [54]) aus, auf die sich die Strafgerichte im 
Ausgangsverfahren bei der Bejahung des Gewaltbegriffs ausdrücklich bezogen 
haben. Die Einwirkung steht und fällt mit der errichteten Blockade.  

 

Die - auch - psychische Einwirkung folgt erst daraus, daß der genötigte 
Fahrzeuginsasse in Fällen, in denen er das körperliche Hindernis durch 
Überfahren der Blockierer überwinden könnte, davon absieht, weil er diese 
sonst verletzen oder gar töten würde. Dieser psychisch determinierte Prozeß ist 
zwar entscheidend für den Erfolg der Blockade. Er ändert aber nichts daran, daß 
durch die Blockade selbst ein körperliches Hindernis bereitet wird. Der mögliche 
Wortsinn des Gewaltbegriffs wird unter diesen Umständen auch nicht dadurch 
überschritten, daß bei der Beurteilung der Auswirkung des Zwangsmittels 
entscheidend auf den durch das Zwangsmittel ausgelösten psychischen Prozeß 
abgestellt wird. Nach überkommenem Verständnis ist der Gewaltbegriff ganz 
allgemein nicht auf Einwirkungen beschränkt, die die Willensbetätigung 
unmöglich machen (vis absoluta), sondern umfaßt auch körperliche 
Einwirkungen, die einen psychischen Prozeß in Lauf setzen (vis compulsiva; 
vgl. dazu RGSt 64, 113 [116]).  
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c) Mit diesem Verständnis des Gewaltbegriffs wird nicht außer acht gelassen, 
daß in § 240 Abs. 1 StGB nicht jegliche Zwangseinwirkung mit Strafe bedroht 
ist, sondern nur eine solche mittels Gewalt oder durch Drohung mit einem 
empfindlichen Übel. Auch die Grenzen zwischen Gewalt und Drohung werden 
nicht verwischt. Die Fälle, in denen der Willensbetätigung ein körperliches 
Hindernis entgegengestellt wird, erlauben nicht nur eine abgrenzbare 
Zuordnung zum Gewaltbegriff, sondern unterscheiden sich auch klar von den 
Fällen der Drohung, in denen die Willensent schließung oder -betätigung 
nicht gegenwärtig körperlich behindert wird, sondern ausschließlich psychisch 
durch Inaussichtstellen eines Übels (vgl. BVerfGE 73, 206 [237]).  
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Diese Auslegung des Gewaltbegriffs führt schließlich nicht dazu, daß 
sozialadäquates Verhalten bestraft wird. Dies wird vielmehr hinreichend dadurch 
ausgeschlossen, daß die Bestrafung nach dem Tatbestand des § 240 Abs. 1 StGB von 
der Absicht des Täters abhängt und der Tatbestand im übrigen in der 
Verwerflichkeitsklausel des § 240 Abs. 2 StGB ein Korrektiv findet, das verhindert, 
auch solche Verhaltensweisen zu pönalisieren, für die die angedrohte Sanktion nach 
Art und Maß unverhältnismäßig wäre (vgl. BVerfGE 73, 206 [253, 254 f.]).  

................. 
 
 
Nun noch die erwähnte Entscheidung vom 24.10.2001: 



zunächst die spannendere abweichende Meinung: 
 

Abweichende Meinung 
der Richterin Jaeger und des Richters Bryde 

 
Es leuchtet nicht ein, bereits die Selbstfesselung oder die Ankettung an eine andere Person nur deshalb 

als Gewalt im Sinne des § 240 StGB zu bezeichnen, weil die Handlung, die sich zunächst nur gegen die 
eigene Person oder gegen eine einverstandene andere Person richtet, Dritte zur Kraftentfaltung nötigt, 
wenn sie die Personen trennen oder einen Menschen vom Ort seiner Fixierung entfernen wollen. Auch in 
diesem Fall beruht die Zwangseinwirkung nicht auf dem Einsatz von körperlicher Kraft, sondern auf 
geistig-seelischem Einfluss (vgl. BVerfGE 92, 1 <17>). Die Ablehnung des "vergeistigten" Gewaltbegriffs 
in der Entscheidung BVerfGE 92, 1 lässt nicht den Umkehrschluss zu, dass bereits geringfügige, nicht 
aggressiv gegen etwaige Opfer eingesetzte physische Hilfsmittel der körperlichen Anwesenheit an einem 
Ort als "Gewalt" definiert werden könnten. Eine solche Auslegung entfernt sich zu weit vom Normtext; erst 
die hinzutretenden Dritten drücken einer bereits abgeschlossenen Handlung das dann strafrechtlich 
maßgebliche Gepräge auf, wohingegen die Gefesselten schlicht physisch anwesend sind. Die Grenze des 
Art. 103 Abs. 2 GG wird auf diese Weise nicht gewahrt. Die angegriffenen Entscheidungen tragen den 
verfassungsrechtlichen Überlegungen der - später ergangenen - Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zu § 240 StGB (BVerfGE 92, 1) nicht Rechnung. Deshalb wäre ihre 
Aufhebung in den Verfahren 1 BvR 1190/90 und 1 BvR 2173/93 geboten. Die danach verfassungsrechtlich 
geforderte enge Auslegung des Gewaltbegriffs in § 240 StGB ist auch geeignet, noch deutlicher als die 
Differenzierung der Senatsmehrheit zwischen strafrechtlicher "Gewalt"-definition und Gewalttätigkeit im 
Sinne des Versammlungsrechts solche Missverständnisse zu vermeiden, wie sie im Sondervotum der 
Richterin Haas aufscheinen. Die Beschwerdeführer üben ihre Grundrechte nicht mit Hilfe von Gewalt aus. 

Zuzustimmen ist dem Senat darin, dass von den Angeketteten keine Gefahren für andere Personen oder 
Sachen ausgingen; die gemeinsame Meinungskundgebung war nicht unfriedlich im Sinne des Art. 8 GG. 
Insoweit teilen wir die Auffassung des Senats. Wenn aber mit der Senatsmehrheit festzustellen ist, dass 
die Strafgerichte bei der Verwerflichkeitsprüfung das zugunsten der Angeklagten streitende Grundrecht 
aus Art. 8 Abs. 1 GG vollständig vernachlässigt haben, lässt sich eine Aufhebung der angegriffenen 
Entscheidungen nicht mit Rücksicht auf den milden Strafausspruch vermeiden. Es ist allein Sache der 
Strafgerichte, die für Subsumtion und Abwägung bei der Verwerflichkeitsprüfung sowie schließlich die für 
die Strafzumessung bedeutsamen Umstände zu gewichten und hieraus Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Sie können dem Strafgericht vom Bundesverfassungsgericht weder vorgegeben werden, wenn der 
Rechtsstreit nach Aufhebung zurückverwiesen wird, noch dürfen sie im Wege einer vorwegnehmenden 
pauschalen Folgenabschätzung ersetzt werden. Stellt sich ein tatbestandsmäßiges Verhalten unter 
Berücksichtigung von Art. 8 GG nicht als verwerflich dar, ist auch die mildeste Strafe übermäßig. 

Jaeger  Bryde 

 
 
...und nun Teile der Entscheidung: 

L e i t s ä t z e 
zum Beschluss des Ersten Senats vom 24. Oktober 2001 

- 1 BvR 1190/90 - 
- 1 BvR 2173/93 - 
- 1 BvR 433/96 - 

1. Art. 103 Abs. 2 GG ist nicht verletzt, wenn die Strafgerichte das Tatbestandsmerkmal der Gewalt 
in § 240 Abs. 1 StGB auf Blockadeaktionen anwenden, bei denen die Teilnehmer über die durch ihre 
körperliche Anwesenheit verursachte psychische Einwirkung hinaus eine physische Barriere errichten.  
2. Versammlung im Sinne des Art. 8 GG ist eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen zur 
gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder 
Kundgebung.  
3. Das Selbstbestimmungsrecht der Träger des Grundrechts der Versammlungsfreiheit hinsichtlich 
Ziel und Gegenstand sowie über Ort, Zeitpunkt und Art der Versammlung umfasst nicht auch die 



Entscheidung, welche Beeinträchtigungen die Träger kollidierender Rechtsgüter hinzunehmen haben.  
4. Zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Prüfung der Verwerflichkeit nach § 240 
Abs. 2 StGB. 

 
 

Im Namen des Volkes  
In dem Verfahren 

über 
die Verfassungsbeschwerden 

................ 
Am 23. Juni 1986 erschien gegen 6.00 Uhr eine aus 25 bis 30 Personen, darunter die 
Beschwerdeführerinnen zu 1 und 2, bestehende Aktionsgruppe vor dem Haupttor (Tor 1) des 
Baugeländes der geplanten Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf. Die Beschwerdeführerinnen und 
acht weitere Mitglieder der Gruppe blockierten ab etwa 6.30 Uhr die Zufahrt zu dem Gelände in der Weise, 
dass sie sich jeweils eine Kette um die Hüfte schlangen, die wiederum mittels einer Kette mit der Kette 
des jeweiligen Nachbarn verbunden war. Die am Ende der so gebildeten Gesamtkette stehenden 
Personen ketteten sich mit Sicherheitsschnappschlössern unmittelbar an die Torpfosten des Haupttores 
an. Jede dieser zehn Personen hatte unter den übrigen Mitgliedern der Gruppe einen "Betreuer", der auch 
für etwaige Notfälle im Besitz eines Schlüssels für die entsprechenden Schlösser war. 
Zu Beginn der Aktion wurden Flugblätter verteilt, in denen das Vorhaben näher erläutert wurde. Mit der als 
"gewaltfreier Widerstand" bezeichneten Aktion wollten die Teilnehmer die Bauarbeiten an der 
Wiederaufarbeitungsanlage symbolisch einstellen, auf die Gefahren der Atomenergie aufmerksam 
machen und ihren Widerstand gegen das Bauvorhaben zum Ausdruck bringen. Sie gingen davon aus, 
dass die vor Ort anwesende Polizei nach höchstens 15 bis 30 Minuten mit Bolzenschneidern die Kette 
durchtrennen und die Zufahrt wieder frei machen werde. Die Polizei forderte die Demonstranten 
unmittelbar nach Beginn der Aktion und in der Folgezeit wiederholt dazu auf, die Zufahrt frei zu machen, 
weil sie sich sonst strafbar machten. In zwei Lautsprecheraufrufen um 8.06 Uhr und 8.30 Uhr erklärte die 
Polizei die Versammlung für aufgelöst. Nachdem angeforderte Transportfahrzeuge der Polizei gegen 9.00 
Uhr eingetroffen waren, begannen Polizeibeamte, die Kette mit Bolzenschneidern zu durchtrennen. Die 
losgeketteten Demonstranten ließen sich widerstandslos festnehmen. Etwa um 9.30 Uhr war die Aktion 
beendet. 
In der Zeit von 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr trafen nach und nach auf der Baustelle Beschäftigte mit ihren 
Privatfahrzeugen sowie Führer von Lastkraftwagen ein, die durch das Tor einfahren wollten. Insgesamt 
wurden mindestens 20 ankommende Fahrzeugführer zum Anhalten und Warten veranlasst. 
................ 
Zur Entscheidungsbegründung: 
 Art. 8 GG schützt die Freiheit der Versammlung als Ausdruck gemeinschaftlicher, auf Kommunikation 
angelegter Entfaltung (vgl. BVerfGE 69, 315 <343>). Der besondere Schutz der Versammlungsfreiheit 
beruht auf ihrer Bedeutung für den Prozess öffentlicher Meinungsbildung in der freiheitlichen 
demokratischen Ordnung des Grundgesetzes. Der Schutz reicht daher über den der allgemeinen 
Entfaltungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG hinaus. Die Grundrechtsausübung unterliegt insbesondere nur 
den in Art. 8 Abs. 2 GG vorgesehenen Schranken. Dieses auf kollektive Meinungsäußerung gerichtete 
Grundrecht kommt Mehrheiten wie Minderheiten zugute und verschafft auch denen Möglichkeiten zur 
Äußerung in einer größeren Öffentlichkeit, denen der direkte Zugang zu den Medien versperrt ist (vgl. 
BVerfGE 69, 315 <346 f.>). 
.................. 

a) Gegen die Verfassungsmäßigkeit der Strafbarkeit von Nötigungen bestehen unter dem Gesichtspunkt 
der Versammlungsfreiheit allerdings keine Bedenken. Ein allgemein verbotenes Verhalten wird nicht 



dadurch rechtmäßig, dass es gemeinsam mit anderen in Form einer Versammlung erfolgt. Art. 8 GG 
schafft insbesondere keinen Rechtfertigungsgrund für strafbares Verhalten (vgl. BVerfGE 73, 206 
<248 ff.>). Die Zuordnung eines Verhaltens zum Schutzbereich eines Grundrechts bewirkt für sich allein - 
entgegen der Auffassung der Richterin Haas - noch nicht seine Beurteilung als rechtmäßig. Aus 
Grundrechtsschranken kann sich vielmehr seine Rechtswidrigkeit ergeben. Absatz 2 des Art. 8 GG sieht 
ausdrücklich vor, dass für Versammlungen unter freiem Himmel das Grundrecht durch Gesetz oder auf 
Grund eines Gesetzes beschränkt werden darf. 
................ 

Eine andere - von der Richterin Haas zu Unrecht nicht gesondert aufgeworfene - Frage ist, ob ein nach 
Versammlungsrecht rechtswidriges Verhalten auch unter Strafe gestellt und welche Strafrechtsnorm 
anwendbar ist. Im vorliegenden Fall ist allerdings nur zu klären, ob an das Verhalten der 
Beschwerdeführerinnen eine strafrechtliche Sanktion nach Maßgabe des § 240 StGB geknüpft werden 
darf. Die Anwendbarkeit dieser Norm setzt neben dem Vorliegen der Tatbestandsmerkmale des Absatzes 
1 die Feststellung der Verwerflichkeit des Handelns nach Absatz 2 voraus. Bei der Anwendung der 
Verwerflichkeitsklausel ist der wertsetzenden Bedeutung des Art. 8 GG ebenso Rechnung zu tragen wie 
dem in Art. 2 Abs. 1 GG verankerten Gebot schuldangemessenen Strafens. 
 Die Verwerflichkeitsklausel des § 240 Abs. 2 StGB ist Ausdruck des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit. An dieser Stelle ist der Rechtsgüterkonflikt im Rahmen einer einzelfallbezogenen 
Abwägung zu bewältigen. Entscheidend ist nach § 240 Abs. 2 StGB, ob die Anwendung der Gewalt zu 
dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. Es entspricht verfassungsrechtlichen 
Anforderungen, wenn dabei alle für die Mittel-Zweck-Relation wesentlichen Umstände und Beziehungen 
erfasst werden und eine Abwägung der auf dem Spiel stehenden Rechte, Güter und Interessen nach 
ihrem Gewicht in der sie betreffenden Situation erfolgt (vgl. BVerfGE 73, 206 <255 f.>). Ob die Gerichte 
bei Anwendung eines engen Gewaltbegriffs der Erfüllung des Tatbestandsmerkmals "Gewalt" eine die 
Rechtswidrigkeit indizierende Wirkung beimessen können (vgl. BVerfGE 73, 206 <255>), bedarf 
vorliegend - entgegen der Auffassung im Sondervotum der Richterin Haas - keiner Entscheidung. Es ist 
verfassungsrechtlich jedenfalls nicht zu beanstanden, dass die Gerichte bei der hier in Rede stehenden 
Ankettungsaktion der Beschwerdeführerinnen eine solche Indizwirkung verneint haben. 
.................... 

Daher ist für die Abwägung bedeutsam, dass die Beschwerdeführerinnen bei ihrer Aktion davon 
ausgingen, zu einer die Öffentlichkeit angehenden, kontrovers diskutierten Frage - der friedlichen Nutzung 
der Atomkraft - Stellung zu beziehen. Es ist den Gerichten insofern verwehrt, das kommunikative Anliegen 
inhaltlich zu bewerten und sein Gewicht in der Abwägung je nachdem zu bestimmen, ob sie die 
Stellungnahme als nützlich und wertvoll einschätzen und ob das verfolgte Ziel nach gerichtlicher 
Beurteilung zu billigen ist oder nicht. Eine solche Bewertung verbietet sich, weil der Staat gegenüber der 
Grundrechtsbetätigung der Bürger auch im Interesse der Offenheit kommunikativer Prozesse 
inhaltsneutral bleiben muss. 
................... 

Die rein hypothetische Überlegung, dass die Versammlung unter Umständen von Anfang an hätte 
rechtmäßigerweise aufgelöst werden können, bedeutet - entgegen der missverständlichen Formulierung in 
der Entscheidung BVerfGE 82, 236 (264) - nicht, dass Versammlungsteilnehmer allein deshalb den 
Grundrechtsschutz von vornherein verlieren. Die in § 15 VersG als Schranke im Sinne des Art. 8 Abs. 2 
GG enthaltene Ermächtigung zur Gefahrenabwehr sieht für Eingriffe in die Versammlungsfreiheit die Form 
des Verwaltungsakts vor, dessen Erlass zudem im Ermessen der Versammlungsbehörde steht. Bei ihrer 
Entscheidung hat die Behörde zu prüfen, ob die Gefahr unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit eine Auflösung der Versammlung rechtfertigt und ob nach pflichtgemäßem Ermessen 
ein Einschreiten angezeigt ist. Die behördliche Entscheidung konkretisiert die Rechte und Pflichten der 
Versammlungsteilnehmer. Vor der Auflösung der Versammlung ist nicht in einer rechtsstaatlichen 
Anforderungen genügenden Weise festgestellt, dass die Veranstaltung nicht mehr unter dem Schutz des 
Art. 8 GG steht. Selbst die Auflösung schafft keine endgültige Klarheit. Im Fall der Rechtswidrigkeit dieser 
Maßnahme hätten die Versammlungsteilnehmer Folgeanordnungen, etwa die Aufforderung sich zu 
entfernen, zwar zu befolgen, würden den Schutz des Art. 8 GG im Übrigen aber nicht verlieren (vgl. 
BVerfGE 87, 399 <408 ff.>). 
................. 
undsoweiter... 

Auch wenn die Strafgerichte demnach in den Verfahren betreffend die Beschwerdeführerinnen zu 1 und 
2 die Bedeutung des Art. 8 GG im Rahmen der Verwerflichkeitsprüfung verkannt haben, bedarf es hier 



dennoch nicht der Aufhebung der angegriffenen Entscheidungen und der Zurückverweisung der Sachen 
an die Strafgerichtsbarkeit. Im Ergebnis halten die Entscheidungen nämlich verfassungsrechtlichen 
Anforderungen stand, da sie nicht auf dem Fehler beruhen. Auch bei hinreichender Berücksichtigung des 
Grundrechts der Versammlungsfreiheit erscheint es ausgeschlossen, dass die Gerichte den 
Beschwerdeführerinnen günstigere Entscheidungen getroffen hätten. Dies gilt gleichermaßen für die 
Verwerflichkeitsprüfung, den Schuldspruch und die verhängte Sanktion. 

............ 

Papier Jaeger Haas 

Hömig Steiner Hohmann-Dennhardt 

 
 


